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§§ Recht und Gesetz §§ 
Erbausschlagung 
 
Mit dem Tod eines Menschen geht dessen Vermögen auf 
den bzw. die Erben über. Es gibt auch Personen, die das 
Erbe ausschlagen. Die Gründe hierfür können vielfältig 
sein. 
Die Hauptmotivation für die Erbausschlagung ist die 
Überschuldung des Nachlasses. Um dessen Wert zu er-
mitteln, werden die Vermögensgegenstände aufgelistet 
und die Nachlassverbindlichkeiten dagegen gesetzt. 
Ausschlagungen erfolgen auch aus rein persönlichen Mo-
tiven, weil man z.B. mit dem Verstorbenen und seinen 
Angelegenheiten nichts zu tun haben will.  
Die Erbschaft kann aber auch zu Gunsten eines anderen 
ausgeschlagen werden, z.B. für die noch lebenden Eltern 
oder die eigenen Kinder. 
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§§ Recht und Gesetz §§ 
Erbausschlagung Fortsetzung… 
 
Auch eine sanierungsbedürftige Immobilie im Nachlass 
kann ein Grund sein. Der Erbe sollte genau überlegen, ob 
er das Erbe antritt. 
Allein wegen der Schulden ist es nicht erforderlich, ein 
Erbe auszuschlagen. Man kann die Erbschaft auch aus 
Pietät dem Verstorbenen gegenüber annehmen und bei 
Überschuldung im Wege der Nachlassinsolvenz ord-
nungsgemäß abwickeln. Nach § 1975 BGB kann die Er-
benhaftung für Nachlassverbindlichkeiten auf den 
Nachlass beschränkt werden, wenn entweder eine Nach-
lassverwaltung angeordnet oder ein Nachlassinsolvenz-
verfahren eröffnet worden ist.  
Die Ausschlagung der Erbschaft ist gegenüber dem 
Nachlassgericht zu erklären. Dabei ist folgendes zu be-
achten: 
Die Erbausschlagung ist formbedürftig und erfolgt zur 
Niederschrift des Nachlassgerichtes oder in öffentlich be-
glaubigter Form (§ 1945 Absatz 1 BGB). 

Die Erbausschlagung ist an folgende Fristen gebunden: 

 Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen (§ 1944 
Absatz 1 BGB) 

 Wohnte der Erblasser im Ausland oder hält sich der 
Erbe bei Fristbeginn im Ausland auf, beträgt die Frist 
sechs Monate (§ 1944 Absatz 3 BGB) 
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§§ Recht und Gesetz §§ 
Erbausschlagung Fortsetzung… 
 

Die Ausschlagungsfrist beginnt, wenn der Erbe vom Anfall 
der Erbschaft und von seiner Berufung zum Erben erfah-
ren hat. Bei der Berufung durch eine Verfügung von To-
des wegen beginnt die Frist nicht vor der Verkündung des 
Testaments oder des Erbvertrages durch das Nachlass-
gericht (§ 1944 Absatz 2 BGB). 
 
Wenn der Erbe sein Erbteil ausschlägt, verliert er sämtli-
che Ansprüche auf die Erbschaft. Er ist dann grundsätz-
lich auch nicht mehr berechtigt, seinen Pflichtteil 
einzufordern. Schlägt er aus, erbt automatisch der 
Nächstberufene. Ehegatten können die Erbschaft aus-
schlagen, ohne ihren Anspruch auf den Pflichtteil zu 
verlieren. 
Wer überhastet das Erbe angenommen hat, kann die An-
nahme anfechten. Dafür muss aber ein Anfechtungsgrund 
vorhanden sein wie z.B.: 
 wenn sich der Erbe in irgendeiner Form geirrt hat über 

die Ausschlagung an sich oder wegen einer Eigen-
schaft der Erbschaft, 

 wenn der Erbe die Existenz von Miterben nicht kannte, 
 wenn der Erbe nicht wusste, dass der Nachlass über-

schuldet ist, 
 wenn der Erbe durch Täuschung oder Drohung die 

Erbschaft angenommen oder ausgeschlagen hat. 
 
Heike Rath-Eidebenz 
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Neuer Internetauftritt der SHO 
Herzlich Willkommen auf der Webseite der 
SHO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
In Zusammenarbeit mit unserem SHO Internet-Beauftragten  
Gert Füser und der Firma GWeb Solution entstand unsere 
neue  moderne und bedienerfreundliche Webseite.  
Auf der Startseite finden sich links aufgelistet unterschiedli-
che Rubriken. „Clickt“ man diese an, öffnen sich Seiten zu 
allgemeinen Hinweisen „Über den Verein“, Erläuterungen 
zu „Hilfeleistungen“, Auskunft über „Aktivitäten“ und 
„Termine“ und vieles mehr.  
 
Besuchen Sie uns auf:  
www.seniorenhilfe-obertshausen.de 

 
Auch unser Logo bekam ein neues 
zeitgemäßes Aussehen.   
 
Der Vorstand  

Neuer Internetauftritt der SHO
Herzlich Willkommen auf der Webseite der SHO
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Rezept 
Käsestangen 
 
 
 
Käsestangen kann man als Beila-
ge verwenden oder auch einfach 
nur so zum Glas Wein oder Bier 
genießen. 
 
 
 
Zutaten: 
 1 Rolle frischer Blätterteig aus dem Kühlregal 
 150 g Frischkäse mit Kräutern oder mit Schnittlauch 
 100 g geriebenen Käse 

 
Zubereitung: 
 Der ausgerollte Blätterteig wird in 8 gleich große Strei-

fen geschnitten.  
 Den Frischkäse auf die untere Hälfte streichen und mit 

der oberen Seite bedecken.  
 Dann die Teigstreifen ineinander verdrehen und mit ge-

riebenem Käse bestreuen.  
 Im vorgeheizten Backofen bei ca. 180°C  ca. 20 Minu-

ten backen. 

 
Gutes Gelingen und guten Appetit! 
 
Heike Rath-Eidebenz  
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Kontakte 
SeniorenHilfe Obertshausen e.V. 
Grenzstraße 16  63179 Obertshausen 
Tel. 06104-4 33 22  Fax -40 51 70 
E-Mail: info@seniorenhilfe-obertshausen.de 
Internet: www.seniorenhilfe-obertshausen.de 
 
Bürozeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Sparkasse Langen-Seligenstadt  
IBAN: DE94 5065 2124 0014 1908 88 . BIC: HELADEF1SLS 
 
SHO-Vorstand 
 
Vorsitzende: Hildegard Ott 
Stellvertreter: Gerhard Abt 
 
Schriftführerin: Hiltrud Rembowski 
Stellvertreterin: Renate Schumacher 
 
Kassiererin: Marlene Gerhold 
Stellvertreterin: Helga Heuchle 
 
Beisitzerinnen Erich Hocke 
und Hildegard Knorr 
Beisitzer: Liselotte Middelmann 
 Marianne Müller 
 Manfred Prisching 
 Heike Rath-Eidebenz 
 Heike Schüler 
Impressum 
 
Redaktion: Ulrike Sieger-Koser 
Druckvorstufe und Druck: Druckerei Aulbach 
Beiträge: Namentlich gekennzeichnet 
Fotos: G. Abt, M. Gerhold, H. Heng, 
 K.H. Müller, U. Sieger-Koser 
 
Haftungsausschluss 
 
Die SeniorenHilfe Obertshausen e.V. übernimmt keine Haftung für 
Schäden bei Fahrten, Besichtigungen, Mahlzeiten usw.. Jeder nimmt 
auf eigene Gefahr und Kosten an den Veranstaltungen und Aktivitäten 
teil. Diese Regelung wird mit der Anmeldung akzeptiert. 



„Betreutes Wohnen“: Räumliche und persönliche Nähe zu Fachkräften
 Serviceleistungen- u.a. Hausnotruf, Besuchsdienste
 Wahlleistungen - u.a. hauswirtschaftliche, Unterstützung
Ambulante Dienste: Ambulanter Pflegedienst
 Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Mobiler Sozialer Hilfsdienst: Essen auf Rädern, Fahrdienste
Weitere Angebote: Gymnastik und Offener Mittagsdienst
Begegnung Jung & Alt: Waldkindergärten




